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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Spende-
vorrichtung für flüssige, rieselförmige oder pastöse 
Medien, bestehend aus einem Grundkörper mit min-
destens einer Bevorratungskammer zur Bevorratung 
mindestens eines Mediums, einem Ausgabeelement 
zur Ausgabe mindestens eines bevorrateten Medi-
ums, einem Bedienelement zur Dosierung und För-
derung mindestens eines bevorrateten Mediums.

[0002] Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, bei 
denen ein flüssiges, pastöses oder rieselfähiges Me-
dium, beispielsweise Zahnpasta, Schuhcreme, Gra-
nulat, Klebestoff, Farbe, o.ä. in definierten Mengen 
aus einem Behälter ausgegeben werden muss. Da-
bei kann der Behälter die Form einer Tube aufweisen.

[0003] Eine Spendevorrichtung der vorgenannten 
Art, die jeweils eine bestimmte Menge an Medium 
ausgibt, muss die Funktion aufweisen, dass nach der 
Ausgabe der bestimmten Menge des Mediums die 
Ausgabeöffnung vorzugsweise luftdicht schließt, da-
mit das restliche Material, das sich in der Spendevor-
richtung befindet, nicht austrocknen kann. Spende-
vorrichtungen dieser Art müssen auch sehr leicht mit 
der Hand und über einen Finger zu bedienen sein.

Stand der Technik

[0004] Die bekannten Spendevorrichtungen ge-
mäss dem Stand der Technik weisen in der Regel ei-
nen Grundkörper auf, in dem das zu bevorratende 
und auszugebende Medium beinhaltet ist. Zudem ist 
ein Ausgabeelement vorgesehen, über das das Me-
dium ausgegeben wird. Zwischen den beiden Ele-
menten, nämlich dem Grundkörper und dem Ausga-
beelement ist ein Bedienteil vorgesehen, mittels dem 
durch Fingerdruck das bevorratete Medium aus dem 
Behälter gefördert und entsprechend dosiert werden 
kann.

[0005] Diese Ausgestaltung weisen sehr viele 
Spendevorrichtungen auf, die insbesondere im Medi-
kamentenabgabebereich oder aber auch im Kosme-
tikbereich Anwendung finden.

[0006] Beispielsweise ist aus der US 5,769,585 eine 
Spendevorrichtung bekannt, die als Zahnbürste mit 
einem integrierten Zahnpastabehälter ausgebildet 
ist. Bei dieser bekannten Spendevorrichtung ist das 
Bedienteil als elastisch verformbare Diaphragma-
pumpe ausgebildet. Zwei weitere Klappenventile, die 
vor und nach dem Bedienteil angebracht sind, dienen 
dazu, dass das Medium stets in Richtung der Ausga-
beöffnung bewegt wird, unabhängig davon, wie die 
Diaphragmapumpe bedient wird. Ein Klappenventil, 
das sich zwischen dem Bedienteil und dem Behälter 
in der fluidmässigen Verbindung beider befindet, ist 
mit einer an der Innenwandung der Diaphragmapum-

pe angebrachten Nase gekoppelt. Beim Herunterdrü-
cken des Dosierelements bzw. die Diaphragmapum-
pe presst die Nase derart gegen das Klappenventil, 
dass das Klappenventil schließt, wodurch die fluid-
mässige Verbindung versperrt wird. Durch weiteres 
Herunterdrücken der Diaphragmapumpe wird das 
Medium im Bereich der Innenwandung der Dia-
phragmapumpe verdrängt und in Richtung Ausgabe-
element befördert. Ein separates Schließelement ist 
bei dieser Vorrichtung vorgesehen, um die Ausgabe-
öffnung zu verschließen, damit das restliche Medium, 
das in der fluidmässigen Verbindung zwischen dem 
Bereich der Diaphragmapumpe und der Ausgabeöff-
nung bevorratet ist, nicht austrocknet.

[0007] Nachteilig bei dieser Art von Spendevorrich-
tung ist, dass die Ausgabeöffnung nicht selbsttätig 
geschlossen wird, somit besteht die Gefahr, dass der 
Benutzer das vorgesehene separate Schließelement 
nach dem Dosiervorgang nicht anbringt und die Aus-
gabeöffnung offen bleibt, was zum Austrocknen des 
restlichen Mediums in der fluidmässigen Verbindung 
zwischen Klappenventil und Ausgabeöffnung führt, 
wodurch die Funktion für ein späteres Bedienen auch 
stark beeinträchtigt werden kann. Zudem besteht ein 
weiterer Nachteil darin, dass die Klappenventile 
durch Ablagerung von getrocknetem Medium in ihrer 
Bewegung beeinträchtigt werden können, was zu ei-
nem übermäßigen hohen Druckanstieg während des 
Dosiervorgangs führt und somit unkontrolliertes Aus-
treten von Medium verursacht. Zudem sind die Klap-
penventile ständig von dem entsprechenden Medium 
umgeben, so dass auch die Lagerung der Klappen-
ventile beeinträchtigt werden und somit die Funktion 
teilweise nicht mehr gewährleistet werden kann, was 
wiederum dazu führt, dass auch das Medium zurück 
in den Behälter fließen kann.

[0008] Zudem ist die Herstellung sehr kosteninten-
siv, da sehr viele Einzelteile für die besondere Ausge-
staltung der Spendevorrichtung benötigt werden.

[0009] Aus dem Stand der Technik sind Dosiervor-
richtungen bekannt, die ebenfalls aus einem Behälter 
und einem Dosierelement sowie einem Ausgabeele-
ment bestehen. In der Regel werden solche Spender-
einrichtungen in der Parfumindustrie verwendet und 
das Bedienteil ist als Zerstäuber ausgebildet. Durch 
mehrfaches Pumpen des Bedienteils wird in dem Be-
hälter ein entsprechender Druck aufgebaut, der dann 
dazu führt, dass über ein Verbindungsteil das Parfum 
in das Bedienteil und von da aus in das Ausgabeteil 
verläuft.

[0010] Ein wesentlicher Nachteil dieser Art der 
Spendevorrichtung besteht darin, dass dies aus-
schließlich für Medien geeignet ist, die flüssig oder 
gelartig sind. Bei pastösen Medien kann diese Art der 
Spendevorrichtung nicht angewendet werden. Zu-
dem weist diese Art der Spendevorrichtung den 
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Nachteil auf, dass mechanische Bauelemente, wie 
beispielsweise Federn vorhanden sind. Durch die 
Verwendung von solchen Federn weist die Spende-
vorrichtung nur eine möglicherweise begrenzte Le-
bensdauer auf und sie ist zudem komplex aufgebaut, 
was sich wiederum in hohen Herstellungskosten nie-
derschlägt.

[0011] Aus der WO 95/08282 A ist ebenfalls eine 
Spendevorrichtung in der Ausbildung einer Zahn-
bürste bekannt. Diese umfasst einen Grundkörper 
zur Bevorratung des auszugebenden Mediums, hier 
Zahnpasta, sowie einen Ausgabebereich, der unter-
halb des eigentlichen Bürstenelements an der Zahn-
bürste angeordnet ist sowie ein Bedienteil zur Förde-
rung und/oder Dosierung des Mediums. Zwischen 
Grundkörper, Bedienteil und Ausgabeelement sind 
entsprechende Verbindungsteile vorgesehen.

[0012] Durch Betätigen des Bedienteils wird selbst-
tätig Zahnpasta über die Verbindungsteile an das 
Ausgabeelement ausgegeben. Hierfür ist vorgese-
hen, das Bedienteil derart auszugestalten, dass es 
ein Funktionselement zur Betätigung aufweist und 
zusätzlich derart ausgestaltet ist, dass während des 
Herunterdrückens des Bedienteils Druck auf den Be-
hälter ausgeübt wird, durch den das Medium über 
das Verbindungsteil zum Ausgabeelement ausgege-
ben wird. Gleichzeitig mit dem Herunterdrücken wer-
den Öffnungen freigegeben, die im Bereich des Aus-
gabeelements angeordnet sind, so dass das Medium 
aus dem Ausgabeelement entweichen kann. Wird 
das Bedienteil nicht mehr bedient, so verschließt sich 
selbsttätig die Öffnung.

[0013] Ein wesentlicher Nachteil der hier dargestell-
ten Ausbildung von Spendevorrichtungen ist, dass 
sie sich ausschließlich auf solche Medien anwenden 
lassen, die pastös oder rieselförmig sind. Aufgrund 
dessen, dass das Schließelement zum Verschließen 
der Öffnung und das Bedienteil mechanisch mitein-
ander gekoppelt sind, besteht die Gefahr, dass beim 
Austrocknen des Mediums im Bereich der Ausgabe-
öffnung das Schließelement nicht funktionsgerecht 
schließt, so dass auch die Funktion des Dosierele-
ments stark beeinträchtigt ist. Durch zu starkes Drü-
cken kann es zu einem Brechen des Bedienteils kom-
men, wodurch das Bedienteil vollständig funktionslos 
wird.

[0014] Eine weitere Spendevorrichtung der benann-
ten Art ist aus der US 3,864,047 bekannt, wobei die 
Spendevorrichtung als Zahnbürste mit einem inte-
grierten Zahnpastabehälter ausgebildet ist. Bei die-
sem bekannten Gegenstand ist ein Grundkörper zur 
Bevorratung des auszugebenden Mediums sowie ein 
Ausgabeelement vorgesehen, wobei zwischen dem 
Grundkörper und dem Ausgabeelement ein Bedien-
teil vorgesehen ist.

[0015] Das Ausgabeelement weist ein Ventil auf, 
das dafür vorgesehen ist, die Zahnpasta im Bereich 
der Zahnbürste auszugeben. Bei Nichtgebrauch ver-
schließt sich das Ventil, damit ein Austrocknen ver-
hindert wird.

[0016] Das Ventil wird derart beaufschlagt, dass 
durch Drücken des Bedienteils die Zahnpasta in 
Richtung Ausgabeelement befördert wird und auf-
grund des hier entstehenden Druckes ein Schiebe-
bolzen, der federbelastet ist, die entsprechende Öff-
nung zur Ausgabe der Zahnpasta freigibt. Das Be-
dienteil selbst weist ein Funktionselement auf, das 
mittels eines Fingers betätigt werden kann. Das 
Funktionselement selbst besteht aus einem gummia-
rtigen Material und ist in ein Gehäuse entsprechend 
eingespannt. Unterhalb des Funktionselements ist 
ein Hohlraum gebildet, in den die aus dem Grundkör-
per bzw. Behälter herausgeflossene Zahnpasta bein-
haltet ist. Durch Drücken des Funktionselements von 
aussen wird der Hohlraum verkleinert und das nicht 
kompressive Medium in Richtung Ausgabeöffnung 
verdrängt, da durch das Funktionselement ein na-
senartiges Element verschlossen wird, das eine Öff-
nung zum Grundkörper hin bildet. Diese Nase er-
streckt sich weit in den Hohlraum hinein und weist in 
unmittelbarer Nähe des Bedienteils die Öffnung auf.

[0017] Nachteilig bei diesem bekannten Gegen-
stand ist, dass eine bestimmte Druckerhöhung in der 
fluidmässigen Verbindung benötigt wird, um die Rei-
bungs- und Federkräfte des Schließelements im Be-
reich des Ausgabeelements zu überwinden, bevor 
die Ausgabeöffnung frei gegeben wird. Dies kann un-
ter Umständen dazu führen, dass das Medium un-
kontrolliert aus der Ausgabeöffnung heraustritt, da 
mit länger werdender Gebrauchszeit das Medium in 
das Rückschlagventil eindringen kann, was die Be-
wegung des Rückschlagventils erheblich beeinträch-
tigt. Das Verschmutzen des Schließelements des 
Rückschlag bzw. Rückschlagventils kann auch dazu 
führen, dass dieses nach dem Dosiervorgang offen 
bleibt, da die Federkraft des Rückschlagventils nicht 
ausreichend groß ist, um die erhöhten Reibungskräf-
te zu überwinden, was wiederum zur Beeinträchti-
gung der Funktion der gesamten Spendevorrichtung 
führt.

[0018] Bei unsachgemäßer Betätigung des Bedien-
teils besteht unter anderem auch der Nachteil darin, 
dass nicht die Öffnung der Nase verschlossen wird, 
so dass auch Medium wieder zurück in den Behälter 
strömen kann. Bei stärkerem Drücken besteht der 
Nachteil, dass die weit in den Hohlraum ragende 
Nase abgebrochen werden kann, wodurch die Spen-
devorrichtung gänzlich funktionslos wird.

[0019] Ein weiterer wesentlicher Nachteil der Erfin-
dung besteht darin, dass die Nase sehr weit in den 
Hohlraum hinein ragt, wodurch zunächst eine Ver-
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kleinerung des Hohlraums stattfindet, so dass die 
Menge des auszugebenden Materials recht gering 
ist, und zum anderen besteht der Nachteil darin, dass 
im Bereich der Nase Kammern und Bereiche gebildet 
werden, in denen keine entsprechend ausreichende 
Fliessgeschwindigkeit des Mediums mehr vorliegt, so 
dass das dort einmal hin gelangte Medium fest sitzt. 
Eine Gefahr besteht darin, dass dieses ablagert, ver-
klumpt, eintrocknet und aufgrund des Eintrocknens 
dann die Funktion des Schließelements, das durch 
das Funktionselement und durch die Nase gebildet 
wird, beeinträchtigt wird. Sofern dieser Schließme-
chanismus nicht mehr vollständig funktionsgerecht 
ausgeführt werden kann, ist eine weitere Ausgabe 
des Mediums aus der Spendevorrichtung nicht mehr 
möglich.

[0020] Ein weiterer wesentlicher Nachteil der Erfin-
dung besteht darin, dass die Herstellung des hier dar-
gestellten Schließmechanismus sehr kostenaufwän-
dig ist, da eine besondere Ausgestaltung eines 
Spritzgusswerkzeuges notwendig ist, um die Nase 
entsprechend auszubilden. Zudem besteht die Ge-
fahr, dass aufgrund der runden Öffnung der Nase 
Schneidkräfte entstehen, die in das gummiartige Ma-
terial des Bedienteils einschneiden und so die Funk-
tion stark beeinträchtigen.

[0021] Sofern das Funktionsteil in einem anderen 
Bereich bedient wird als dem, der unmittelbar unter 
der Nase liegt, ist ein Verschließen der Öffnung, die 
mit dem Verbindungsteil zwischen Bedienteil und 
Grundkörper vorgesehen ist, nicht ausreichend mög-
lich, so dass eine Ausgabe eines Mediums nicht bei 
jedem Drücken auf das Bedienteil gewährleistet ist.

[0022] Ferner ist aus der FR 2629 322 ebenfalls 
eine Zahnbürste bekannt, die einen Grundkörper auf-
weist, der ein Medium in der Ausbildung einer Zahn-
pasta aufweist. Als Ausgabeelement ist ebenfalls im 
Bereich der Zahnbürsten eine Öffnung vorgesehen, 
die fluidmässig mit dem Behälter in Verbindung steht, 
wobei zwischen Behälter und Ausgabeelement ein 
Bedienteil vorgesehen ist, das derart ausgebildet ist, 
dass durch Drücken des Bedienteils der Druck auf 
den Behälter erhöht wird und durch ein Ventil das Me-
dium in Richtung des Ausgabeelements bewegt wird. 
Das Ventil ist derart ausgebildet, dass dieses aus ei-
nem Sperrelement und einem Kugelelement besteht, 
wobei das Kugelelement sich vom Sperrelement 
trennt, wenn das Medium von dem Behälter in Rich-
tung des Ausgabeelements fliesst.

[0023] Ein wesentlicher Nachteil dieser Erfindung 
besteht darin, dass insbesondere bei sehr pastösen 
Materialien das hier vorgeschlagene Ventil nicht aus-
reichend schließt. Zudem ist eine exakte Dosierbar-
keit des auszugebenden Mediums nicht gegeben.

[0024] Da das Schließelement im Bereich des Be-

hälters angeordnet ist, besteht die Gefahr, dass die 
Wegstrecke, die das Medium innerhalb des Ausga-
beelements bis zur Öffnung zurücklegen muss, ein-
trocknet.

[0025] Eine weitere Art einer Spendevorrichtung ist 
in der Offenlegungsschrift DE 34 39 912 dargestellt. 
Es handelt sich um eine Reinigungsbürste, die eben-
falls aus einem Grundkörper, einem Ausgabeelement 
und einem Bedienteil besteht.

[0026] Im Gegensatz zum vorher genannten Stand 
der Technik besteht der Grundkörper aus einem unter 
Druck stehenden Reinigungsfluid, das auf Tasten-
druck durch ein Ausgabeelement in Richtung der 
Borsten befördert wird.

[0027] Ein wesentlicher Nachteil besteht darin, dass 
das zu fördernde Medium unter Druck stehen muss. 
Hierzu ist es notwendig, entsprechende Kartuschen 
vorzubereiten und diese bereits unter Druck zu set-
zen.

[0028] Aus der DE 299 24 295 ist eine Spendevor-
richtung bekannt, die ebenfalls einen Grundkörper, 
ein Ausgabeelement und ein Bedienteil aufweisen. 
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass ein 
Schließelement zum Verschließen des Ausgabeele-
ments mit dem Bedienteil mechanisch gekoppelt ist.

[0029] Hierzu wird vorgeschlagen, das Bedienteil 
durch ein elastisch verformbares Material auszubil-
den, das gleichzeitig das in dem Hohlraum bevorra-
tete Material in Richtung Ausgabeelement befördert 
und die Öffnung zwischen dem Grundkörper und 
dem Hohlraum verschließt.

[0030] Ein wesentlicher Nachteil der Erfindung be-
steht darin, dass das Bedienteil als komplexes Bau-
teil ausgebildet ist und die Lagerung des Funktionse-
lements innerhalb des Bedienteils exakt ausgebildet 
sein muss, um zu verhindern, dass Medium aus dem 
Hohlraum an dem Funktionselement vorbei austritt. 
Zudem gestaltet sich die Herstellung relativ schwie-
rig, da Funktionselement und Schließelement ein ein-
stückiges Teil bilden und das Schließelement durch 
einen im Zahnbürstenkanal vorhandene Führung hi-
neingeschoben werden muss, bevor das eigentliche 
Funktionselement innerhalb des Bedienteils einzu-
setzen ist.

[0031] Zudem ist es nicht möglich, die hier gestalte-
te Spendevorrichtung für flüssige Materialien zu ver-
wenden.

Aufgabenstellung

Aufgabe der Erfindung

[0032] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die 
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Spendevorrichtung für Medien der vorstehenden Art 
derart weiterzubilden, dass die Ausgabe mindestens 
eines Mediums bzw. die Förderung dieses Mediums 
von einem bevorrateten Behälter unabhängig von der 
Beschaffenheit des Mediums, sei es flüssig, pastös 
oder rieselförmig, dosiert möglich ist.

Lösung der Aufgabe

[0033] Der Kerngedanke der Lösung der Erfindung 
besteht darin, ein Funktionselement vorzuschlagen, 
das zwischen dem Grundkörper mit mindestens einer 
Bevorratungskammer zur Bevorratung mindestens 
eines Mediums und dem Ausgabeelement zur Aus-
gabe mindestens eines bevorrateten Mediums ange-
ordnet ist.

Vorteile der Erfindung

[0034] Das Funktionselement umfasst das Bedien-
teil und einen unterhalb des Bedienteils angeordne-
ten Hohlraum. Dieser Hohlraum steht mit einem ers-
ten Verbindungselement in fluidmäßiger Verbindung, 
wobei das erste Verbindungsteil wiederum mit min-
destens einer Bevorratungskammer des Grundkör-
pers in Verbindung steht. Ferner mündet in den Hohl-
raum ein zweites Verbindungselement, das wieder-
um fluidmäßig mit dem Ausgabeelement in Verbin-
dung steht.

[0035] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die 
erste Öffnung bzw. die zweite Öffnung, die in den 
Hohlraum mündet oder das erste Verbindungsteil 
oder das zweite Verbindungsteil, das zwischen dem 
Hohlraum und dem Grundkörper bzw. dem Hohlraum 
und dem Ausgabeelement angeordnet ist, jeweils mit 
einem Ventil versehen ist.

[0036] Die Ventile sind derart angeordnet, dass bei 
Betätigung des Bedienteils des Funktionselements 
zumindest die Öffnung des ersten Verbindungsteils 
geschlossen wird und Medium durch die weitere Öff-
nung über das Ausgabeelement ausgebbar ist und 
durch Loslassen des Bedienteils des Funktionsele-
ments zumindest die weitere Öffnung des weiteren 
Verbindungsteils geschlossen wird und das Medium 
durch die erste Öffnung in den Hohlraum transportiert 
wird.

[0037] Durch das Loslassen des Bedienteils des 
Funktionselements wirkt eine durch die Materialaus-
wahl und durch die Formgestaltung des Bedienteils 
gegebene Rückstellkraft derart, dass in dem Hohl-
raum eine Druckdifferenz, hier ein Unterdruck, ent-
steht und das erste Ventil sich zu der Bevorratungs-
kammer hin öffnet, so dass das entsprechende Medi-
um in den Hohlraum des Funktionselements nachflie-
ßen kann, wobei das weitere Ventil, das im Bereich 
des zweiten Verbindungsteils angeordnet ist, sich 
während dieser Zeit schließt.

[0038] Die beiden Ventile werden somit ausschließ-
lich über die im Hohlraum entstehende Druckdiffe-
renz gesteuert, das heißt, sie werden geöffnet und 
entsprechend geschlossen.

[0039] Die Ventile selbst sind unterschiedlich ge-
staltet.

[0040] Bei einem ersten Ausführungsbeispiel der 
Erfindung weist das Funktionselement, das zwischen 
dem Grundkörper und dem Ausgabeelement ange-
ordnet ist und das Bedienelement und einen unter 
dem Bedienelement angeordneten Hohlraum sowie 
ein erstes Verbindungselement und ein zweites Ver-
bindungselement aufweist, ein besonders gestaltetes 
erstes Ventil auf. Dieses Ventil besteht aus einem 
Stempel, der in den Hohlraum hineinragt, und die Öff-
nung abdeckt. Der Stempel selbst ist auf der an der 
Betätigungsseite des Bedienelements abgewandten 
Seite angeordnet und erstreckt sich in den Hohlraum. 
Bei Betätigen des Bedienelements wird das Bediene-
lement verformt und der Stempel bewegt sich in Rich-
tung der ersten Öffnung. Durch weiteres Herunter-
drücken des Bedienelements wird der Stempel derart 
geführt, dass dieser mit seinem freien Ende die erste 
Öffnung, die in den Hohlraum hineinragt, abdeckt. 
Das freie Ende des Stempels ist verformbar, so dass 
eine funktionsgerechte Abdeckung erfolgt. Vorzugs-
weise ist das freie Ende entweder konvex oder kon-
kav gestaltet. Eine alternative Ausgestaltung kann 
derart ausgeführt sein, dass der Stempel mit einer 
sich verjüngenden Form ausgestaltet ist, so dass ein 
Eintauchen in die Öffnung möglich ist. Ziel der aufge-
führten Ausgestaltungen ist es, dass das freie Ende 
des Stempels die Öffnung vollständig abdeckt.

[0041] Durch Loslassen des Bedienelements wird 
die durch die Wahl des Materials des Bedienele-
ments herbeigeführte Rückstellkraft aktiviert und die 
erste Öffnung durch Wegführen des Stempels freige-
geben.

[0042] Das zweite Ventil ist vorzugsweise in dem 
weiteren Verbindungsteil, das zwischen dem Hohl-
raum und dem Ausgabeelement angeordnet ist, vor-
gesehen. Dieses ist als Einwegventil ausgebildet und 
besteht vorzugsweise aus Silikon. Es ist als soge-
nanntes Miniventil einstückig ausgebildet und ist im 
druckfreien Zustand geschlossen. Durch Betätigen 
des Bedienelements wird der Druck innerhalb des 
Hohlraums erhöht und das im Hohlraum bevorratete 
Medium tritt in die weitere Öffnung ein und fließt in 
dem zweiten Verbindungsteil durch das zweite Ventil 
in Richtung des Ausgabeelements. Durch Loslassen 
des Bedienelements wird innerhalb des Hohlraums 
ein Unterdruck erzeugt, so dass das zweite Ventil 
schließt. Dadurch wird verhindert, dass Medium, das 
bereits in Richtung des Ausgabeelements transpor-
tiert worden ist, wieder in den Hohlraum zurückfließt.
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[0043] Bei einem weiteren erfindungsgemäßen 
Ausführungsbeispiel weist das Funktionselement das 
Bedienteil und einen unter dem Bedienteil angeord-
neten Hohlraum auf. Dabei ist ein erstes und zweites 
Verbindungselement vorgesehen, wobei die beiden 
Verbindungselemente jeweils mit Öffnungen sich in 
den Hohlraum, der unterhalb dem Bedienelement an-
geordnet ist, erstrecken.

[0044] Ferner ist in dem Funktionselement ein ers-
tes Ventil vorgesehen, das im Bereich der ersten Öff-
nung, insbesondere innerhalb des ersten Verbdin-
gungselements angeordnet ist. Das weitere Ventil ist 
im Bereich der zweiten Öffnung, vorzugsweise inner-
halb des zweiten Verbindungselements angeordnet.

[0045] Die beiden Ventile bestehen aus Silikon und 
sind einstückig ausgebildet. Sie weisen die Eigen-
schaft auf, dass diese als Einwegventil ausgebildet 
sind und druckfrei geschlossen sind.

[0046] Um die Funktion zu gewährleisten, dass bei 
Betätigen des Bedienelements, das innerhalb des 
Hohlraums bevorratete Medium über die weitere Öff-
nung und das weitere Verbindungselement an das 
Ausgabeelement ausgegeben wird und bei Loslas-
sen des Bedienelements durch dessen Rückstellkraft 
und des somit innerhalb des Hohlraums entstehen-
den Unterdrucks das Medium aus der Bevorratungs-
kammer über das erste Verbindungsteil und die erste 
Öffnung in den Hohlraum gelangt, sind die Schließ- 
bzw. Öffnungszyklen der beiden Ventile gegenläufig 
zueinander angeordnet. Dies bedeutet, dass das ers-
te Ventil derart angeordnet ist, dass bei herrschen-
dem Unterdruck innerhalb des Hohlraums das Medi-
um über das erste Verbindungselement und die erste 
Öffnung in den Hohlraum fließt und bei Betätigen des 
Bedienelements aufgrund des Überdrucks geschlos-
sen ist. Hingegen weist das zweite Ventil die Funktion 
auf, dass bei entstehendem Unterdruck innerhalb 
des Hohlraums das zweite Ventil geschlossen ist und 
bei entstehendem Überdruck, das heißt, bei Betäti-
gen des Bedienelements, das Ventil geöffnet ist, so 
dass das Medium von dem Hohlraum über die weite-
re Öffnung und das weitere Verbindungsteil zu einem 
Ausgabeelement transportiert werden können.

[0047] Das Bedienteil des Funktionselements ist 
vorzugsweise aus einem Elastomer gebildet, wobei 
dessen Form derart gestaltet ist, dass eine bestimm-
te Rückstellkraft gegeben ist, die nach dem Betätigen 
des Bedienelements wirkt. Aufgrund der Shorehärte 
des Bedienelements kann die Rückstellkraft entspre-
chend gestaltet werden. Ferner ist das Bedienele-
ment derart ausgebildet, dass unterhalb des Bedie-
nelements in dem sogenannten Hohlraum keine to-
ten Volumenbereiche entstehen, innerhalb derer das 
Volumen des im Hohlraum befindlichen Mediums in 
Richtung der zweiten Öffnung nicht fließen kann. Vor-
zugsweise ist das Bedienelement des Funktionsteils 

derart ausgestaltet, dass intuitiv ein Bedienpunkt vor-
geschlagen wird, bei dem erzielt wird, dass das im 
Hohlraum befindliche Medium vollständig ausgege-
ben wird. Hierzu ist das Bedienelement des Funkti-
onselements im Querschnitt tropfenförmig ausgebil-
det und auf der zum Benutzer hinweisenden Seite ist 
das Bedienteil mittels eines Fingers, beispielsweise 
eines Daumens, bedienbar, wobei unterhalb dieser 
intuitiven Fläche auch der Stempel bei dem ersten 
Ausführungsbeispiel angeordnet ist, der dann die 
erste Öffnung verschließt.

[0048] Um eine weitere einfache und intuitive Bedie-
nung der Spendevorrichtung zu ermöglichen, und um 
einen hohen Wirkungsgrad der Ausgabe des Medi-
ums aus dem Hohlraum des Funktionselements zu 
bewirken, ist das Ausgabeelement bezogen auf den 
Grundkörper in einem definierten Winkel angeordnet, 
wobei innerhalb des Winkels das Funktionselement 
vorgesehen ist. Dies schließt somit aus, dass das Be-
dienelement an anderen Bereichen bedienbar ist und 
so möglicherweise die Funktion der Spendevorrich-
tung nicht gewährleistet ist.

[0049] Das Funktionselement ist als Baugruppe 
ausgebildet, wobei diese Baugruppe Schnittstellen 
aufweist, die auf ihrer einen Seite an den Grundkör-
per mit mindestens einer Bevorratungskammer und 
auf ihrer anderen Seite an das Ausgabeelement an-
schließbar sind. Zur fluidmäßigen Überführung in die 
Bevorratungskammer bzw. in das Ausgabeelement 
sind die Verbindungsteile vorgesehen. Die Funkti-
onselemente können als Module ausgebildet sein, es 
kann jedoch auch integrativer Bestandteil der gesam-
ten Spendevorrichtung sein, wobei Grundkörper, 
Funktionselement und Ausgabeelement ein einstü-
ckiges Teil bilden.

[0050] Je nach Anwendungsfall können die entspre-
chenden Module herangezogen werden, so dass 
eine einfache Gestaltung eines Produktes in der Aus-
bildung einer Spendervorrichtung je nach Anwen-
dungsfall und Anwendungsmöglichkeit gegeben ist.

[0051] In einer Ausbildung ist vorgesehen, eine 
Spendevorrichtung, bestehend aus Grundkörper, 
Funktionselement und Ausgabeelement zu gestal-
ten, wobei der Grundkörper als Hohlkörper ausgebil-
det ist und in den Hohlkörper entsprechende Bevor-
ratungskammern, beispielsweise in Ausbildung von 
Patronen oder Tuben einschiebbar sind. Sobald die 
Bevorratungskammern entleert sind, können diese 
wiederum durch neue ersetzt werden.

[0052] In wiederum einem weiteren Ausführungs-
beispiel ist vorgesehen, den Grundkörper als Bevor-
ratungskammer selbst auszubilden. Hierzu ist vorge-
sehen, dass der Grundkörper zuerst über eine Befül-
lungsöffnung zunächst mit Material und nach der Be-
füllung mit einem Nachlaufring und vorzugsweise ei-
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ner Abschlusskappe versehen wird. Der angeordnete 
Nachlaufring, der in seinem Umfang Dichtlippen auf-
weist, läuft selbsttätig innerhalb der Bevorratungs-
kammer in Richtung des ersten Verbindungsele-
ments und verkleinert so die Bevorratungskammer. 
Dadurch ist es möglich, dieses aufgeführte Ausfüh-
rungsbeispiel mehrfach zu befüllen.

[0053] Alternativ kann vorgesehen werden, den 
Grundkörper zu verschließen, so dass nach Entlee-
rung der Bevorratungskammer keine erneute Befül-
lung stattfinden kann und das genannte Ausfüh-
rungsbeispiel als Einwegprodukt einzusetzen ist.

[0054] Bezüglich der Herstellung der oben genann-
ten Ausführungsbeispiele ist vorgesehen, diese als 
Spritzgussteile herzustellen. Es besteht die Möglich-
keit, fünf Einzelteile herzustellen, und diese dann ent-
sprechend zusammen zu führen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, durch Schweißverbindungen die Einzel-
teile miteinander zu verfügen. Alternative Fügever-
fahren sind nach Kenntnis des Fachmanns anzuwen-
den. Das Funktionselement selbst lässt sich eben-
falls in einem Spritzguss, auch aufgrund unterschied-
licher Materialen, herstellen. Alternativ kann auch 
vorgesehen werden, den Grundkörper fertigzustel-
len, die Ventile und das Bedienteil einzukleben, sowie 
den Nachlaufring nach Befüllung einzuschieben.

[0055] Eine andere alternative Ausführung der 
Spendevorrichtung besteht darin, die Bevorratungs-
kammer mehrteilig auszubilden. Dies bedeutet, dass 
unterschiedliche Materialien, unabhängig davon, 
welche Konsistenz sie aufweisen, in unterschiedli-
chen Behältern innerhalb des Grundkörpers bevorra-
tet werden können. Entweder kann vorgesehen wer-
den, dass mittels eines Wahlelements wahlweise das 
entsprechende Medium dosiert und gefördert werden 
kann. Es kann aber auch vorgesehen werden, dass 
das Funktionselement zwei erste Verbindungsele-
mente in jeweils einer Bevorratungskammer auf-
weist, so dass beide Materialien bei Betätigen des 
Bedienelements in den Hohlraum des Funktionsele-
ments gelangen und dort durch Niederdrücken des 
Bedienelements vermischt werden, so dass die bei-
den vermischten Komponenten über die weitere Öff-
nung und das weitere Verbindungselement in das 
Ausgabeelement befördert werden können.

[0056] Eine weitere alternative Ausführungsform 
kann darin bestehen, dass die Medien in unterschied-
lichen Bevorratungskammern bevorratet werden und 
über erste Verbindungselemente mit mehreren ne-
beneinander angeordneten Funktionselementen in 
Verbindung stehen, so dass über die weiteren Verbin-
dungselemente jeweils – ohne Vermischung – die 
einzelnen Medien in Richtung des Ausgabeelements 
transportiert werden können.

[0057] Entweder treten die Medien einzeln aus, 

oder können über ein Adaptionsmittel vermischt wer-
den. Dorf ist erfindungsgemäß ein Adaptionsmittel 
vorgesehen, das beispielsweise die Funktion auf-
weist, die geförderten und dosierten Medien zu mi-
schen und entsprechend auszugeben. Alternativ 
hierzu kann vorgesehen werden, dass das Adapti-
onsmittel die Ausbildung eines Ausstreichelements 
hat, so dass bei Austreten der Medien aus der Aus-
gabeeinheit in dem Ausstreichelement die Medien 
vermischt werden können, bevor sie dann auf ein ent-
sprechendes anderes weiteres Element aufgetragen 
werden.

[0058] Wahlweise ist auch vorgesehen, dass auch 
die Betätigung eines einzelnen Funktionselements 
vorgesehen ist, so dass wahlweise die Ausgabe ei-
nes Mediums, wobei innerhalb einer Spendevorrich-
tung mehrere bevorratet sind, gewählt werden kann. 
Einer der wesentlichen Vorteile der hier vorgeschla-
genen Spendevorrichtung besteht darin, dass diese 
sowohl flüssige, pastöse rieselförmige als auch Medi-
en dosieren und über ein Ausgabeelement ausgeben 
kann. Die Ausgestaltung des Funktionselements 
bringt insbesondere den Vorteil mit sich, dass mit ei-
nem sehr hohen Wirkungsgrad und geringen ver-
schleißfreien Bauteilen die Dosiermenge pro Betäti-
gung des Betätigungselements des Funktionsele-
ments genau definiert ist.

[0059] Alternativ hierzu kann auch vorgesehen wer-
den, dass die Spendevorrichtung ausschließlich aus 
dem Funktionselement und dem Ausgabeelement 
besteht, wobei an der Schnittstelle zu dem ersten 
Verbindungsteil ein Adaptionsteil vorgesehen ist, das 
derart ausgestaltet ist, dass dieses beispielsweise 
mit Medien befüllte Patronen aufnehmen kann. Die 
Patronen sind als Einwegteile ausgebildet, so dass 
nach dem Verbrauch des Mediums, das innerhalb der 
Patronen angeordnet ist, diese durch neue ersetzt 
werden können.

[0060] Eine Ausführungsform kann darin bestehen, 
dass handelsübliche Bevorratungselemente, wie bei-
spielsweise Tuben, an das Kontaktierungselement zu 
adaptieren, bzw. einzuschrauben sind. Hierzu ist das 
Kontaktierungselement derart ausgebildet, dass die-
ses beispielsweise eine Vorrichtung aufweist, die ein 
entsprechendes Gewinde zeigt. In das Gewinde ist 
dann der Tubenkopf einschraubbar. Aufgrund der 
Schraubtiefe ist es nicht notwendig, dass die Tube 
anderweitig gehalten oder umgeben wird. Alternativ 
hierzu können wirkungsgleiche Kontaktreinigungse-
lemente vorgesehen sein.

[0061] Ferner können zusätzlich Hilfsmittel, wie bei-
spielsweise Saugrohre vorgesehen sein, die ein ein-
facheres Entnehmen des Mediums aus der Bevorra-
tungskammer ermöglicht.

[0062] Aufgrund der ergonomischen Gestaltung 
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und der unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten 
(Farbe, Form, unterschiedliche Medien, etc.) des 
Funktionselements ist es möglich, eine designmäßig 
hochwertige Spendevorrichtung herzustellen.

[0063] Die Spendevorrichtung gemäß dieser Erfin-
dung lässt sich auch entsprechend mit Zusatzmitteln 
erweitern.

[0064] Erfindungsgemäß ist vorgeschlagen, dass 
eine Kappe auf das Ausgabeelement aufsetzbar ist. 
Diese Kappe dient dazu, das Austreten des Mediums 
aus dem Ausgabeelement zu verhindern. Die Kappe 
kann dabei unterschiedliche Farben aufweisen, so 
dass schon bereits anhand der Kappe erkennbar ist, 
welches Medium bevorratet ist.

[0065] Eine alternative Form der Kappe kann auch 
darin bestehen, dass sowohl das Ausgabeelement 
als auch das Betätigungselement abgedeckt werden, 
so dass ein ungewolltes Bedienen des Betätigungse-
lements vermieden werden kann. Auch hier können 
die Kappen unterschiedliche Farben aufweisen, so 
dass sie als Indikator für unterschiedliche, innerhalb 
der Spendevorrichtung bevorrateten Medien dienen.

[0066] Zudem weist das Ausgabeelement der 
Spendevorrichtung entsprechende Adaptionsmög-
lichkeiten auf, die darin bestehen, dass an das Aus-
gabeelement beispielsweise Ausstreichelemente, 
Zerstäuber, Drehventile, Bürsten oder anderweitig 
gestaltete Hilfsmittel adaptierbar sind, so dass unmit-
telbar nach dem Dosieren und Ausgeben ein entspre-
chendes Bearbeiten des ausgegebenen Mediums er-
folgen kann.

[0067] Die Anwendungsmöglichkeiten der Spende-
vorrichtung sind vielfältig. Eine der wesentlichen An-
wendungsgebiete ist, die Spendevorrichtung, die un-
terschiedliche Materialien, sei es flüssige, rieselför-
mige oder pastöse Materialen bevorratet, entweder 
als Einwegvorrichtung oder als mehrfach verwendba-
re Vorrichtung auszubilden.

[0068] Die Ausgestaltung der Ventile des Funktions-
elements lässt zu, auch Medien zu bevorraten, die 
ihre Eigenschaften ändern, wenn diese Sauerstoff 
bzw. Luft ausgesetzt sind, da die vorgesehenen Ven-
tile innerhalb des Funktionselements die in den Be-
vorratungskammern gehaltenen Medien als auch das 
im Hohlraum befindliche Medium luftdicht abschlie-
ßen. Somit können beispielsweise (und nachfolgen-
de Liste kann als nicht abschließend gewertet wer-
den) folgende Medien bevorratet, gefördert und do-
siert werden:  
Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, wie bei-
spielsweise kosmetische Produkte, Zahncremes, Au-
gencreme oder Make Up;  
Medikamente, sowohl in flüssiger, rieselförmiger, als 
auch pastöser Art;  

Lebensmittel, insbesondere solche, die für ihre Ver-
wendung dosiert werden müssen;  
Farben unterschiedlicher Konsistenzen;  
Klebstoffe, Korrekturflüssigkeiten und Hilfsstoffe, 
flüssiger, rieselförmiger oder pastöser Art, wie bei-
spielsweise Farbstoffe, etc.

[0069] Damit ist auch möglich, sogenannte Zwei-
komponentenmedien zu bevorraten, die sich erst bei 
der Ausgabe vermischen.

[0070] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen gehen 
aus der nachfolgenden Beschreibung, den Zeichnun-
gen sowie den Ansprüchen hervor.

Ausführungsbeispiel

Zeichnungen

[0071] Es zeigen:

[0072] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines ersten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen 
Funktionselements für eine Spendevorrichtung für 
Medien;

[0073] Fig. 2 das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 in betätigtem Zustand;

[0074] Fig. 3 eine Prinzipdarstellung eines zweiten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen 
Funktionselements für eine Spendevorrichtung von 
Medien;

[0075] Fig. 4 das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 3 in betätigtem Zustand;

[0076] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht auf eine 
erfindungsgemäße Spendevorrichtung mit dem 
Funktionsteil gemäß Fig. 1 und Fig. 2;

[0077] Fig. 6 eine weitere Darstellung der Spende-
vorrichtung gemäß Fig. 1 und Fig. 2.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0078] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein schematisch 
dargestelltes Funktionselement 3 einer ersten erfin-
dungsgemäßen Spendevorrichtung 1 gemäß den 
Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt.

[0079] Das Funktionselement 3 besteht aus einem 
Bedienteil 2 und einem mit dem Bedienelement ver-
bundenen Körperelement 4. Zwischen dem Körpere-
lement 4 und dem Bedienelement 2 ist ein Hohlraum 
5 angeordnet. Das Bedienelement 2 besteht aus ei-
nem Elastomer und ist daher in Pfeilrichtung 17 und 
in dessen Gegenrichtung frei beweglich, wobei die je-
weiligen Enden, die hier schematisch dargestellt 
sind, mit dem Körperelement 4 fest verbunden sind, 
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so dass der Hohlraum 5 an sich fluiddicht gegenüber 
dem Körperelement 4 abgeschlossen ist.

[0080] In den Hohlraum 5 münden ein erstes Ver-
bindungsteil 8 über eine Öffnung 6 und ein weiteres 
Verbindungsteil 9 über eine Öffnung 7. Die beiden 
Öffnungen 6 und 7 sind weit voneinander beabstan-
det und weisen jeweils Ventile 11 (im Bereich der ers-
ten Öffnung 6) und Ventile 12 (im Bereich der weite-
ren Öffnung 7) auf.

[0081] Das erste Ventil 11 im Bereich der Öffnung 6
ist derart ausgebildet, dass dieses aus einem Stem-
pel besteht, der auf der zu dem Hohlraum 5 hinwei-
senden Seite des Bedienteils angeordnet ist und im 
Bereich der ersten Öffnung 6 angebracht ist. Das 
weitere Ventil 12 ist innerhalb dem Verbindungsele-
ment 9 angeordnet.

[0082] Das Funktionselement, das in Fig. 1 darge-
stellt ist, ist als integraler Bestandteil einer Spende-
vorrichtung zu sehen, wobei die Spendevorrichtung 
mindestens ein Medium bevorratet, das von einer in 
dieser Zeichnung nicht näher dargestellten Bevorra-
tungskammer in Richtung eines Pfeils 14 über den 
Hohlraum 5 in Pfeilrichtung 15 in Richtung eines in 
den Fig. 1 und Fig. 2 nicht dargestellten Ausgabee-
lements förderbar ist.

[0083] Wird nun das Bedienelement 2 in Richtung 
des Pfeils 17 betätigt, so verkleinert sich der Hohl-
raum 5 und das in dem Hohlraum 5 bevorratete Me-
dium 18 wird in Pfeilrichtung 15 ausgegeben, wobei 
das Ventil 12, das innerhalb des Verbindungsteils 9
angeordnet ist, in Pfeilrichtung 15 sich öffnet. Gleich-
zeitig verschließt das erste Ventil 11 aufgrund des 
Stempels 19, der die erste Öffnung 6 abdeckt, das 
erste Verbindungsteil, so dass das Medium 18, das 
innerhalb des Hohlraums 5 angeordnet ist, nicht in 
den ersten Verbindungsteil 8 und damit entgegen der 
Pfeilrichtung 14 fließen kann.

[0084] Wird das Bedienteil 2 losgelassen, so wirken 
die in dem Bedienteil aufgrund dessen Materialaus-
wahl und -gestaltung vorgesehenen Rückstellkräfte, 
und das Bedienteil begibt sich wieder in die wie in 
Fig. 1 dargestellte Ausgangsposition. Aufgrund des 
damit innerhalb des Hohlraums herrschenden Unter-
drucks verschließt sich das weitere Ventil 12 und das 
erste Ventil 11 öffnet sich. Dadurch fließt das in den 
nicht näher dargestellten Bevorratungskammern be-
vorratete Medium in Pfeilrichtung 14 in den Hohlraum 
5 hinein, kann jedoch nicht aufgrund dessen, da das 
Ventil 12 geschlossen ist, nicht über die Öffnung 7 in 
das weitere Verbindungsteil 9 und damit in Pfeilrich-
tung 15 transportiert werden. Dieser Vorgang kann 
beliebig wiederholt werden und nahezu das gesamte 
Volumen des Hohlraums kann durch Betätigen des 
Bedienteils in Pfeilrichtung 17 ausgegeben werden.

[0085] In Fig. 3 und Fig. 4 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Funktionsele-
ments 3' dargestellt. Das Funktionselement 3' um-
fasst ebenfalls ein Bedienelement 2' sowie ein Kör-
perelement 4', wobei zwischen Bedienelement 2' und 
Körperelement 4 ein Hohlraum 5' eingeschlossen ist.

[0086] In den Hohlraum 5' münden ein erstes Ver-
bindungsteil 8' mit einer ersten Öffnung 6' und ein 
weiteres Verbindungsteil 9' mit einer weiteren Öff-
nung 7'. Innerhalb der Verbindungsteile 8', 9' ist ein 
erstes Ventil 11' bzw. ein weiteres Ventil 12' angeord-
net. Das Bedienelement 2' ist in Pfeilrichtung 17' be-
tätigbar. Das Funktionselement 3' dient dazu, um Me-
dien, die in hier nicht dargestellten Vorratskammern 
bevorratet werden, über das erste Verbindungsteil 8'
in Pfeilrichtung 14 den Hohlraum 5' und über das wei-
tere Verbindungsteil 9' in Pfeilrichtung 15 zu trans-
portieren.

[0087] Wird das Bedienelement 2', wie es in Fig. 4
dargestellt ist, in Pfeilrichtung 17 betätigt, so verklei-
nert sich der Hohlraum 5' und das in dem Hohlraum 
5' bevorratete Medium 18 wird über die weitere Öff-
nung 7' und das Ventil 12' in das weitere Verbin-
dungsteil 9' in Richtung des Pfeils 15' ausgegeben. 
Dabei ist das Ventil 12' geöffnet und das erste Ventil 
11 ist aufgrund dessen Anordnung geschlossen, so 
dass kein Medium 18, das innerhalb des Hohlraums 
bevorratet ist, entgegen der Pfeilrichtung 14 durch 
die erste Öffnung 6 und das erste Verbindungsteil 8'
fließen kann.

[0088] Wird das Bedienelement 2' losgelassen, so 
vergrößert sich der Hohlraum 5' und es entsteht in-
nerhalb des Hohlraums 5', aufgrund dessen, dass 
das Ventil 12' sich (aufgrund des herrschenden Un-
terdrucks) schließt, ein Unterdruck, so dass sich das 
erste Ventil 11' öffnet und das bevorratete Medium in 
Pfeilrichtung 14 durch das erste Verbindungsteil 8'
und die erste Öffnung 6 in den Hohlraum 5' fließen 
können. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt 
werden.

[0089] Die erfindungsgemäße Spendevorrichtung 
1, wie sie in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt ist, stellt 
ebenfalls ein entsprechendes Ausführungsbeispiel 
dar. Die Spendevorrichtung 1 besteht im Wesentli-
chen aus den drei Elementen, nämlich einem Grund-
körper 10, dem Funktionselement 3 und einem Aus-
gabeelement 24. Diese drei Elemente sind nebenei-
nander angeordnet und fluidmäßig miteinander ver-
bunden. Somit kann das innerhalb des Grundkörpers 
10 beispielsweise in einer Bevorratungskammer be-
vorratete Medium 18 über eine erste Öffnung 6 in den 
Hohlraum gelangen, wobei dieses in dem Hohlraum 
bevorratete Medium durch Betätigen des Betäti-
gungselements über die weitere Öffnung 7 und das 
weitere Verbindungselement 9 und das weitere Ventil 
12 in Richtung des Ausgabeelements 24 transportiert 
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werden kann. Alternativ hierzu kann auch vorgese-
hen werden, dass das Funktionselement 3, welches 
in Fig. 5 dargestellt ist, durch dasjenige ersetzt wird, 
wie es in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist.

[0090] Der Grundkörper 10 der Spendevorrichtung 
1 umfasst ferner ein Nachlaufelement 22, das sich in-
nerhalb des Grundkörpers in Richtung der ersten Öff-
nung 6 selbstständig bewegt. Dieses Nachlaufele-
ment weist auf seinem Umfang Dichtlippen 23 auf, 
um eine fluiddichte Abdichtung gegenüber dem 
Grundkörper 10 zu bewirken.

[0091] Da die Spendevorrichtung 1 aus sehr weni-
gen Bauteilen besteht, nämlich bei dem in den Fig. 5
und Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel aus 
zwei identischen Schalengehäusehälften 20 sowie 
einem Funktionselement 3, 3' und einem Ausgabee-
lement 24 sowie einem Nachlaufring 22 ist eine sehr 
einfache aber funktionsgerechte Spendevorrichtung 
1 geschaffen worden, die es ermöglicht, Medien aller 
Art, die zumindest die Eigenschaft aufweisen, dass 
diese flüssig, rieselförmig oder pastös sind, über die 
Spendevorrichtung auszugeben. Zudem ist eine er-
gonomische Form vorgeschlagen worden, die es er-
möglicht, mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, das 
heißt, das Verhältnis des ausgegebenen Mediums zu 
dem im Hohlraum befindlichen Medium zu schaffen.

Patentansprüche

1.  Spendevorrichtung (1) für flüssige, rieselförmi-
ge oder pastöse Medien, bestehend aus  
– einem Grundkörper (10) mit mindestens einer Be-
vorratungskammer zur Bevorratung mindestens ei-
nes Mediums (18), einem Ausgabeelement (24) zur 
Ausgabe mindestens eines bevorrateten Mediums, 
einem Bedienelement (2, 2') zur Dosierung und För-
derung mindestens eines bevorrateten Mediums 
(18), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
ein Funktionselement (3, 3') zwischen dem Grund-
körper (10) und dem Ausgabeelement (24) angeord-
net ist, das  
– das Bedienelement (2, 2),  
– einen unter dem Bedienelement angeordneten 
Hohlraum (5, 5), sowie  
– ein erstes Verbindungselement (7, 7') von dem 
Grundkörper (10) über eine Öffnung (6, 6') in den 
Hohlraum (5, 5') umfasst, und ein  
– zweites Verbindungsteil (9, 9') von dem Hohlraum 
(5, 5') über eine weitere Öffnung (7, 7') zu dem Aus-
gabeelement (24) umfasst, wobei die erste Öffnung 
(6, 6') mit einem ersten Ventil (11, 11') die weitere Öff-
nung (7, 7') mit einem weiteren Ventil (12, 12') verse-
hen ist, wobei diese Ventile (11, 11', 12, 12') die Funk-
tion aufweisen, dass bei Betätigung des Bedienele-
ments (2, 2') zumindest die Öffnung (6, 6') des ersten 
Verbindungsteils (8, 8') geschlossen ist und das Me-
dium (18) durch die weitere Öffnung (7, 7') über das 
Ausgabeelement (24) ausgebbar ist und bei Loslas-

sen des Bedienelements (2, 2') mindestens die Öff-
nung (7, 7') des zweiten Verbindungsteils (9, 9') 
durch das Ventil (12, 12') geschlossen ist und das 
Medium (18) durch die erste Öffnung (6, 6') in den 
Hohlraum (5, 5') fließt.

2.  Spendevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Ventil (11) einen 
Stempel (19) umfasst, der auf der von der Betäti-
gungsseite abgewandten Seite des Bedienelements 
(2) angeordnet ist und sich in den Hohlraum (5) er-
streckt, wobei bei Betätigung des Bedienelements (2) 
der Stempel (19) die erste Öffnung (6) abdeckt.

3.  Spendevorrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Stempel (19) und das Be-
dienelement (2) einstückig ausgebildet sind.

4.  Spendevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Ventil (11') als Ein-
wegeventil ausgebildet ist.

5.  Spendevorrichtung nach mindestens einem 
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das zweite Ventil (12, 12') als Einwegeventil 
ausgebildet ist.

6.  Spendevorrichtung nach mindestens einem 
der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Ventile (11, 11', 12, 12') aus Silikon gestaltet 
sind.

7.  Spendevorrichtung nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (10) mehrere Bevor-
ratungskammern vorsieht, wobei die Bevorratungs-
kammern über ein oder mehrere Verbindungsteile (6, 
6') mit dem Hohlraum (5, 5') des Funktionselements 
(3, 3') in Verbindung stehen.

8.  Spendevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Funktionselemente (3, 3') 
derart ausgebildet sind, dass wahlweise aus einem 
oder mehreren der Bevorratungskammern Medien 
(18) ausgebbar sind.

9.  Spendevorrichtung nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Betätigungselement (2, 2') aus ei-
nem Elastomer besteht, das eine Rückstellkraft auf-
weist.

10.  Spendevorrichtung nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Funktionselemente (3, 3') 
vorgesehen sind, die unterschiedliche, voneinander 
getrennte Hohlräume (5, 5') mit unterschiedlichen 
Verbindungsteilen (8, 8', 9, 9') zu Bevorratungskam-
mern aufweisen und das Ausgabeelement (24) ein 
Adaptionsmittel aufweist zur Ausgabe und/oder zum 
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Mischen des auszugebenden Mediums bzw. der Me-
dien (18).

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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